
 

Die Auskunft des Luftamts Nordbayern: 
 
Sehr geehrte Frau Escher, 
  
vielen Dank für Ihre Email.   
  
Die Planrechtfertigung für ein Vorhaben fehlt, wenn dieses nicht finanzierbar ist (vgl. auch BVerwG, Beschl. 
vom 25.3.2009, Az. 4 B 63/08). Zu unterscheiden ist jedoch zwischen der Finanzierbarkeit einerseits und der 
Art und Weise der Finanzierung. Die Finanzierbarkeit muss hinreichend wahrscheinlich sein. Die Art und 
Weise der Finanzierung ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsbeschlusses, die Art der Finanzierung 
(Eigen/Fremdfinanzierung etc.) ist daher auch nicht Prüfungsgegenstand des Verfahrens.  
  
Der Prüfungsmaßstab des Luftamtes Nordbayern als Planfeststellungsbehörde kann sich im Vorfeld daher 
nur darauf beziehen, dass seitens des Antragstellers überschlägig dargestellt wird, dass die Finanzierung 
realisierbar erscheint. Diese Darstellung muss durch den Antragsteller gegenüber dem Luftamt Nordbayern 
noch erfolgen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 

Frank Pierdzig 
Regierung von Mittelfranken 
 - Luftamt Nordbayern - 
Flughafenstraße 118 
90411 Nürnberg 
  
Tel. 0911 52700-32                         Telefax 0911 52700-50  

 
     Diese Auskunft ist so     

  nicht korrekt. Das 

Luftamt Nordbayern 

teilte am 22.11.13 mit, 

dass es ausreichend ist, 

wenn die Finanzierbar-

keit hinreichend wahr-

scheinlich ist. 

 (siehe unten) 



 

Genau für diesen Zweck steht 
die Brandensteinsebene zur 
Verfügung – im Jahr 2012 nutz-
ten offensichtlich die 43 Firmen 
den Platz für ganze 719 Starts im 
Werkverkehr und 80 Starts im 
gewerblichen Verkehr. 
(Quelle: Statist. Bundesamt) 

 

Der Genehmigungsbescheid 
wurde nie von einem Neubau 
abhängig gemacht. Das wäre 
sogar rechtlich unzulässig. (siehe 
unten) 
Der Aero-Club musste ein Sicher-
heitsgutachten vorlegen, um die 
Genehmigung für 
Instumentenflug zu erhalten. 
„Die Bundesregierung hat den 
Bau eines neuen Flugplatzes in 
der Region nicht verlangt.“ (Bun-
desregierung, 28.05.2013) 

Das Ergebnis des Raumord-

nungsverfahrens 2007 (landes-

planerische Beurteilung) brachte 

das Ergebnis, dass auch die 

Brandensteinsebene für einen 

Ausbau geeignet ist. 

Weitgehende wetterunabhän-

gige Flugtätigkeit kann es nur 

mit Fluglotsenüberwachung 

geben  - Kostenmehrung min-

destens 500000 Euro im Jahr. 

Die Brandensteins-

ebene hat für Sicht-

flug Bestandsschutz. 

Wenn von 2012 bis 

2019 keine Sicher-

heitsmängel vorlie-

gen, liegt auch ab 

2019 kein Grund vor, 

den Bewilligungsbe-

scheid für IFR-Flug 

nicht zu verlängern. 

Es darf bezweifelt werden, ob die 

Planung am äußersten westlichen 

Rand der Region sinnvoll ist. 

 Diese Aussage ist nicht zutreffend, denn die 

Länge einer Startbahn hängt vom Bemes-

sungsflugzeug ab – das ist der Flugzeugtyp, 

der am häufigsten am Platz verwendet wird. 
(vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Start-_und_Landebahn) 

Das sind in Coburg Flugzeuge bis 2 t.  

Hinge die Leistungsstärke all dieser 

Firmen vom Flugplatz ab, dann müssten 

die Anzahl von Flugbewegungen deut-

lich höher sein. 



 

 

Besonders im Landkreis gibt 

es Landwirte, die durch den 

Bau eines neuen Flugplat-

zes die Grundlagen ihrer 

Existenz verlieren würden. 

Auch durch die Wiederholung 

wird diese Aussage nicht 

richtiger, die Gremien haben 

Zeit für diese Entscheidung, 

bis Baurecht vorliegt. 

„Eine Förderung wurde bisher 

weder beantragt, noch in Aussicht 

gestellt.“ (Karl Schumacher, 

Oberste Baubehörde im Bayer. 

Staatsministerium des Innern, für 

Bau und Verkehr, 10.12.2013) 

 

30 Mio. Euro Baukosten würden 

bei 20jähriger Abschreibung und 

einer Steigerung der Flüge auf 

1000 im Jahr eine Subvention 

von 1500 Euro pro Flug bedeu-

ten. 


